
Luther und das Landeskirchentum*
Von Armiın Kohnle

Für Martın Brecht ZU  S Geburtstag

Das TIhema Luther und das Landeskirchentum“ ist eın umfassendes, ass
ich zunächst meınem Verständnis der Aufgabenstellung INuUuSS
Es geht 1mM Folgenden nicht eine Entwicklungsgeschichte des Landeskir-
chentums 1M lutherisch geprägten Deutschland oder Sal die Geschichte
einzelner Landeskirchen, sondern Luther und die Anfänge festerer kirch-
licher Strukturen, ich neben den NeU entstehenden Instıtutionen YVYOL
allem das landesherrliche Kirchenregiment verstehen 111

Die Aktualität des Ihemas verliere ich nicht Aun dem Blick TIauDen SiEe
MIr azu bitte ZweIı persönliche Vorbemerkungen, die mıi1t meınen Leipziger
Erfahrungen tun en und miıiıt dem, Was MIr in meı1ner täglichen Arbeit
egegnet.

Die erstie Vorbemerkung: Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sach-
senmns 111 2014 R1n Kirchenjubiläum feiern. Gerechnet VOolll 1539 wird S1E 475
re alt. DIies wirft eine Reihe VON Fragen auf, VOT aAllem die Worin besteht
eigentlich das Lutherische ın einer modernen Landeskirche wWwI1€e der sSachsi-
schen, die sich einiges auf ihre Iutherische Tradition zugute Mält und das „Lu-
therisch“ mıiıt sroßem schreibt?

Bekanntlich ist das säachsische Luthertum wWw1e das Luthertum in Deutsch-
and insgesamt theologisch und strukturell durch das Jahrhundert hin-
durchgegangen und imM Prozess dieses Durchgangs neulutherisch überformt
worden. Von den zahllosen welteren Überformungen, die das Jahrhundert
mıft sich gebracht hat, INUSS ich ler par nicht reden. Was 1st bei alledem VON
Martın Luther geblieben? Ist CT mehr als eiINe weilt entrückte Gründerfigur?
Sind die 1m Jahrhundert unfter Schmerzen geborenen kirchlichen Struktu-
T1e1N auch heute och tragfähige Fundamente, auf denen Kirche stehen kann?
Entsprachen SIC dem, W5 Luther wollte? Im weitgehend sakularisierten (O)sten
Deutschlands tellen sich solche Fragen oöch einmal anders als In den west-
lichen Bundesländern.

Die zweiıte Vorbemerkung schlieißst sich daran Das Jahr 2017 ist nicht
mehr fern, und gerade in Mitteldeutschland, das sich als das Mutterland
der Reformation prasentiert, gibt C ein verbreitetes Gefühl, feiern wollen

Überarbeitete un mıiıt Belegen versehene Fassung des auf dem (eburtstagskolloquium für
artin Brecht März ZU12 ın Bad Urach und erneut 1 Iheologischen Arbeitskreis für
Reformationsgeschichtliche Forschung (TARF) in Wittenberg September 2013 ZUF DIS-
kussion gestellten Textes Lhe Vortragsform wurde beibehalten.
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Luther und das Landeskirchentum*
Von Armin Kohnle

Für Martin Brecht zum 80. Geburtstag

Das Thema ״Luther und das Landeskirchentum“ ist ein so umfassendes, dass 
ich zunächst etwas zu meinem Verständnis der Aufgabenstellung sagen muss. 
Es geht im Folgenden nicht um eine Entwicklungsgeschichte des Landeskir- 
chentums im lutherisch geprägten Deutschland oder gar um die Geschichte 
einzelner Landeskirchen, sondern um Luther und die Anfänge festerer kirch- 
licher Strukturen, worunter ich neben den neu entstehenden Institutionen vor 
allem das landesherrliche Kirchenregiment verstehen will.

Die Aktualität des Themas verliere ich nicht aus dem Blick. Erlauben Sie 
mir dazu bitte zwei persönliche Vorbemerkungen, die mit meinen Leipziger 
Erfahrungen zu tun haben und mit dem, was mir in meiner täglichen Arbeit 
begegnet.

Die erste Vorbemerkung: Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sach- 
sens will 2014 ein Kirchenjubiläum feiern. Gerechnet von 1539 wird sie 475 
Jahre alt. Dies wirft eine Reihe von Fragen auf, vor allem die: Worin besteht 
eigentlich das Lutherische in einer modernen Landeskirche wie der sächsi- 
sehen, die sich einiges auf ihre lutherische Tradition zugute hält und das ״Lu- 
therisch“ sogar mit großem L schreibt?

Bekanntlich ist das sächsische Luthertum wie das Luthertum in Deutsch- 
land insgesamt theologisch und strukturell durch das 19. Jahrhundert hin- 
durchgegangen und im Prozess dieses Durchgangs neulutherisch überformt 
worden. Von den zahllosen weiteren Überformungen, die das 20. Jahrhundert 
mit sich gebracht hat, muss ich hier gar nicht reden. Was ist bei alledem von 
M artin Luther geblieben? Ist er mehr als eine weit entrückte Gründerfigur? 
Sind die im 16. Jahrhundert unter Schmerzen geborenen kirchlichen Struktu- 
ren auch heute noch tragfähige Fundamente, auf denen Kirche stehen kann? 
Entsprachen sie dem, was Luther wollte? Im weitgehend säkularisierten Osten 
Deutschlands stellen sich solche Fragen noch einmal anders als in den west- 
liehen Bundesländern.

Die zweite Vorbemerkung schließt sich daran an: Das Jahr 2017 ist nicht 
mehr fern, und gerade in Mitteldeutschland, das sich gerne als das Mutterland 
der Reformation präsentiert, gibt es ein verbreitetes Gefühl, feiern zu wollen

* Überarbeitete und mit Belegen versehene Fassung des auf dem Geburtstagskolloquium für 
Martin Brecht am 13. März 2012 in Bad Urach und erneut im Theologischen Arbeitskreis für 
Reformationsgeschichtliche Forschung (TARF) in Wittenberg am 5. September 2013 zur Dis- 
kussion gestellten Textes. Die Vortragsform wurde beibehalten.

Luther, 85. Jg., 9-22, ISSN 0340-6210
© 2014 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



Armin Kohnle

oder mussen, hne ass 1Nan recht weiß, Wa und WwWI1Ie feiern coll Im
Augenblick ist 7017 eın Datum, VONn dem VOT em Handwerksbetriebe und
Jourismusagenturen profitieren. I ese Probleme haben TIhomas Kaufmann!
und andere ın Jungerer Zeit Ja deutlich angesprochen. Mir geht darum, SS
sich auch die Landeskirchen schwer un mıit diesem Jubiläum. Sie tun sich
schwer Aalls5 finanziellen Gründen, VOT allem aber weil S1E unsicher sind, wieviel
Luther und welchen Luther sich selbst und den Gemeinden eigentlich
zumufen darf.

Zu dieser Verunsicherung beigetragen hat die aktuelle Debatte iber die
negatıven Seiten Luthers, ber den ‚hässlich  eb über den r  ”b  Osen Luther, WI1e
ILanl gelegentlich lesen annn Luthers Judenschriften werden dabei immer
erster Stelle geNannt; azu 111 ich weıter nichts,da auch hierzu TIhomas
Kaufmann neulich €s Nötige schon gesagt hat.* Fın Kollege hat MIr kürzlich
berichtet, CT se1 VOonn seINnem Landesbischof angeschrieben worden, der Aus-
kunft auf die rage verlangte, b [11all sich als evangelische Kirche auf diesen
Luther, der die Juden e WESCH Sel, überhaupt och berufen dürfe

Diese Vorbemerkungen stecken zugegeben zugespitzt 1ın etwa den
Kontext aD, 1n dem heutzutage Von manchen auch das 'IThema „Luther und
das Landeskirchentum ” diskutiert wird. DIie modernen Landeskirchen sind
ZWalT Kinder der Reformation, aber auch das Landeskirchentum wird
auf Luthers Suündenregister gesetzT. HS befindet sich dort in Nachbarschaft
nıicht 910808 den Judenschriften, sondern steht neben anderen, angeblich
ebenfalls auf Luther zurückgehenden Fehlentwicklungen, die ich ler ledig-
iıch schlagwortartig benenne: Intoleranz Andersdenkende und Miın-
derheiten, Herbeiführung der Kirchenspaltung, Islamfeindschaft, Obrigkeits-
hörigkeit und aäahe ZU1 Macht, Sozialdisziplinierung, Verrechtlichung un
Bürokratisierung der Kirche, Bi  ersturm, so7ziale Kälte 1m Zusammenhang
mit dem Bauernkrieg. e Liste könnte erweıtert werden. Am November
7011 hat die Landessynode der Evangelischen Kirche 1ın Mitteldeutschland
in Erfurt offenbar dem Eindruck solcher Diskussionen den Beschluss
gefasst, die „negativen Implikationen der Reformation“ untersuchen las-
sen.? Der katholische Theologe und Fx-Priester Hubertus Mynarek tellte auf
der Leipziger Buchmesse 2012 Se1Nn 4DOTral VOIL, das den itfe rag
‚Luther ohne Mythos”. Dem Werbeflyer für diese Veranstaltung können Sie
entnehmen, wofür Luther 1er steht:* „Unterwerfungsbereitschaft” un! „An-

Thomas Kaufmann, Das schwierige Erbe der Reformation, 117 Frankfurter Allgemeine Zei-
{ung, November ZUL1L1;, NrT. 20695,

£ Vgl der$., Luthers „Judenschriften” LEın Beitrag ihrer historischen Kontextualisierung,
Tübingen 2011
Vgl Tagung der Landessynode der Evangelischen Kirche ın Mitteldeutschland VOIIL bis

November ZU11 in Erturt, Beschluss der Landessynode ZUI11 Antrag D http://www.
ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d3332e5305b/1e112d2c455d94412d211e1bc 37912
bc00edd73dd73/DS_11.4-2B.pdf 14
Eıne Abbildung des Flyers unter‘ http://venyoo.de/s676291-luther-ohne-mythos 5
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oder zu müssen, ohne dass man so recht weiß, was und wie man feiern soll. Im 
Augenblick ist 2017 ein Datum, von dem vor allem Handwerksbetriebe und 
Tourismusagenturen profitieren. Diese Probleme haben Thomas Kaufmann1 
und andere in jüngerer Zeit ja deutlich angesprochen. Mir geht es darum, dass 
sich auch die Landeskirchen schwer tun mit diesem Jubiläum. Sie tun sich 
schwer aus finanziellen Gründen, vor allem aber weil sie unsicher sind, wieviel 
Luther und welchen Luther man sich selbst und den Gemeinden eigentlich 
zumuten darf.

Zu dieser Verunsicherung beigetragen hat die aktuelle Debatte über die 
negativen Seiten Luthers, über den ״hässlichen“, über den ״bösen“ Luther, wie 
man gelegentlich lesen kann. Luthers Judenschriften werden dabei immer an 
erster Stelle genannt; dazu will ich weiter nichts sagen, da auch hierzu Thomas 
Kaufmann neulich alles Nötige schon gesagt hat.2 Ein Kollege hat mir kürzlich 
berichtet, er sei von seinem Landesbischof angeschrieben worden, der Aus- 
kunft auf die Frage verlangte, ob man sich als evangelische Kirche auf diesen 
Luther, der so gegen die Juden gewesen sei, überhaupt noch berufen dürfe.

Diese Vorbemerkungen stecken -  zugegeben etwas zugespitzt -  in etwa den 
Kontext ab, in dem heutzutage von manchen auch das Thema ״Luther und 
das Landeskirchentum“ diskutiert wird. Die modernen Landeskirchen sind 
zwar Kinder der Reformation, aber auch das Landeskirchentum wird gerne 
auf Luthers Sündenregister gesetzt. Es befindet sich dort in Nachbarschaft 
nicht nur zu den Judenschriften, sondern steht neben anderen, angeblich 
ebenfalls auf Luther zurückgehenden Fehlentwicklungen, die ich hier ledig- 
lieh schlagwortartig benenne: Intoleranz gegen Andersdenkende und Min- 
derheiten, Herbeiführung der Kirchenspaltung, Islamfeindschaft, Obrigkeits- 
hörigkeit und Nähe zur Macht, Sozialdisziplinierung, Verrechtlichung und 
Bürokratisierung der Kirche, Bildersturm, soziale Kälte im Zusammenhang 
mit dem Bauernkrieg. Die Liste könnte erweitert werden. Am 19. November 
2011 hat die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
in Erfurt offenbar unter dem Eindruck solcher Diskussionen den Beschluss 
gefasst, die ״negativen Implikationen der Reformation“ untersuchen zu las- 
sen.3 Der katholische Theologe und Ex-Priester Hubertus Mynarek stellte auf 
der Leipziger Buchmesse 2012 sein neuestes Elaborat vor, das den Titel trägt: 
 Luther ohne Mythos“. Dem Werbeflyer für diese Veranstaltung können Sie״
entnehmen, wofür Luther hier steht:4 ״Unterwerfungsbereitschaft“ und ״An­

1 S. Thomas Kaufmann, Das schwierige Erbe der Reformation, in: Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung, 14. November 2011, Nr. 265, 7.

2 Vgl. ders., Luthers ״Judenschriften“ -  Ein Beitrag zu ihrer historischen Kontextualisierung, 
Tübingen 2011.

3 Vgl. 7. Tagung der 1. Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland vom 16. bis 
19. November 2011 in Erfurt. Beschluss der Landessynode zum Antrag DS 11.4/1: http://www. 
ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/lell2d2c455d94412d211elbc379f2 
bc00edd73dd73/DS_11.4-2B.pdf [4.3.2012].

4 Eine Abbildung des Flyers unter: http://venyoo.de/s676291-luther-ohne-mythos [5.3.2012].
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tisemitismus” sind ZWwWel der Säulen, auf denen das Luthertum ach Meinung
dieses Herrn ufruht

Zugegeben, das alles könnte INan als historisch absurde Skurrilitäten aD-
tun, für mich lst das aAber die Begleitmusik me1lnes Bemühens, e{was UuDstanz
IN die Vorbereitungen des Jahres 2017 bringen. Von einem Urteil darüber,
ob die Entstehung eines Landeskirchentums ın der Reformationszeit gul der
scnhliec!| BCWESCI sel, 311 ich 1 Folgenden absehen. Aufgabe des Historikers
ist schließlich nicht, ber die Geschichte Gericht sıtzen, sondern die
historischen Tatsachen ermitteln, S1e aANSCINCSSCN, cdas heiist ın ihrem KON-
teXT, deuten und weiterzugeben. [Das 1l ich In ler Schritten {un: Zunächst
Sapc ich eftwas den Begriffen „landesherrliches Kirchenregiment”, „Lan-
deskirchentum“ und „Staatskirchentum“”. Zweitens frage ich ach dem Ent-
stehungskontext des Landeskirchentums ın der Reformationszeit, wobei ich
mich auf Luthers kursächsisches Umtfteld beschränke Drittens frage ich ach
dem Ort des Landeskirchentums ın der Theologie Luthers. £1 interessiert
mich, w1e Paul Drews 1908 einmal formuliert at,? die rage: „Entsprach
das Staatskirchentum dem Ideale Luthers?“ Und viertens biete ich einen BAanzZ
Napp gehaltenen Ausblick auf die weıtere Entwicklung.

[Das Gewicht meılner Ausführungen liegt auf den Punkten und 3, und ich
werde manches ungeschützter, vielleicht auch unvorsichtiger formulie-
IeN, als ich üblicherweise tun pflege.

Landeskirchentum“ und„Landesherrliches Kirchenregiment‘
„‚Staatskirchentu  «6 begriffliche TrobDieme

Dass die weltliche Gewalt 1e5 meı1int 1mM politischen System des Heiligen
Römischen Reiches neben dem Kalser VOT allem die weltlichen Territorial-
fürsten Gestaltungsrechte gegenüber der Kirche beanspruchte und ausübte,
Walr keine Erfindung Luthers der der Reformation. Kirchenvogtei und Kir-
chenpatronat die rec  ıchen urzeln, AUuSs denen sıch das sOogenannte
„vorreformatorische landesherrliche Kirchenregiment” entwickelte, (1 das
die Reformationszeit anknüpfen konnte. Gefördert wurde diese Entwicklung
nicht zuletzt Urc das Papsttum, das 11 Spätmittelalter mıt der Verleihung
vVon Visitationsrechten un Reformaufträgen weltliche Herrschaftsträger
recht großzügig WAdf.

Es ist deswegen nicht übertrieben SagcmH, A4SS CX bereits 1500 für die
meisten weltlichen Landesherren e1ne selbstverständliche Vorstellung Wäl,
ZUT Reform der Kirche 1mM eigenen Herrschaftsbereich berechtigt se1N, Ja
24aSsSSs C1E das Kirchenregiment als Teil ihrer landesherrlichen Gewalt auffassten
und konkurrierende Ansprüche YUo  — aps un!: Bischöfen abzuwehren VOGI-
suchten. Im mitteldeutschen RKRaum haben WwI1r ın Herzog eorg Von achsen

Paul Drews, Entsprach das Staatskirchentum dem Ideale Luthers?®, Tübingen 1905
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tisemitismus“ sind zwei der Säulen, auf denen das Luthertum nach Meinung 
dieses Herrn aufruht.

Zugegeben, das alles könnte man als historisch absurde Skurrilitäten ab- 
tun, für mich ist das aber die Begleitmusik meines Bemühens, etwas Substanz 
in die Vorbereitungen des Jahres 2017 zu bringen. Von einem Urteil darüber, 
ob die Entstehung eines Landeskirchentums in der Reformationszeit gut oder 
schlecht gewesen sei, will ich im Folgenden absehen. Aufgabe des Historikers 
ist es schließlich nicht, über die Geschichte zu Gericht zu sitzen, sondern die 
historischen Tatsachen zu ermitteln, sie angemessen, das heißt in ihrem Kon- 
text, zu deuten und weiterzugeben. Das will ich in vier Schritten tun: Zunächst 
sage ich etwas zu den Begriffen ״landesherrliches Kirchenregiment“, ״Lan- 
deskirchentum“ und ״Staatskirchentum“. Zweitens frage ich nach dem Ent- 
stehungskontext des Landeskirchentums in der Reformationszeit, wobei ich 
mich auf Luthers kursächsisches Umfeld beschränke. Drittens frage ich nach 
dem Ort des Landeskirchentums in der Theologie Luthers. Dabei interessiert 
mich, wie es Paul Drews 1908 einmal formuliert hat,5 die Frage: ״Entsprach 
das Staatskirchentum dem Ideale Luthers?“ Und viertens biete ich einen ganz 
knapp gehaltenen Ausblick auf die weitere Entwicklung.

Das Gewicht meiner Ausführungen liegt auf den Punkten 2 und 3, und ich 
werde manches etwas ungeschützter, vielleicht auch unvorsichtiger formulie- 
ren, als ich es üblicherweise zu tun pflege.

1. »Landesherrliches Kirchenregiment“, ״Landeskirchentum“ und 
- “Staatskirchentum״  begriffliche Probleme

Dass die weltliche Gewalt -  dies meint im politischen System des Heiligen 
Römischen Reiches neben dem Kaiser vor allem die weltlichen Territorial- 
fürsten -  Gestaltungsrechte gegenüber der Kirche beanspruchte und ausübte, 
war keine Erfindung Luthers oder der Reformation. Kirchenvogtei und Kir- 
chenpatronat waren die rechtlichen Wurzeln, aus denen sich das sogenannte 
 vorreformatorische landesherrliche Kirchenregiment“ entwickelte, an das״
die Reformationszeit anknüpfen konnte. Gefördert wurde diese Entwicklung 
nicht zuletzt durch das Papsttum, das im Spätmittelalter mit der Verleihung 
von Visitationsrechten und Reformaufträgen an weltliche Herrschaftsträger 
recht großzügig war.

Es ist deswegen nicht übertrieben zu sagen, dass es bereits um 1500 für die 
meisten weltlichen Landesherren eine selbstverständliche Vorstellung war, 
zur Reform der Kirche im eigenen Herrschaftsbereich berechtigt zu sein, ja 
dass sie das Kirchenregiment als Teil ihrer landesherrlichen Gewalt auffassten 
und konkurrierende Ansprüche von Papst und Bischöfen abzuwehren ver- 
suchten. Im mitteldeutschen Raum haben wir in Herzog Georg von Sachsen

5 Paul Drews, Entsprach das Staatskirchentum dem Ideale Luthers?, Tübingen 1908.
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geradezu einen kxponenten dieser Vorstellung, einen vorreformatorischen
Kirchenreformer, der die Reformation jedoch strikt bekämpfte.®

Deshalb halte ich für falsch, was I1a  ' In einem renommMI1erten Nachschla-
gewerk NEUETET Zeiıt lesen kann, ass nämlich „das lIandesherrliche Kirchen-
regıiment eiıne typische Erscheinungsform des deutschen Protestantismus“
sel.’ Dies ignoriert nicht L1UT die spätmittelalterlichen Verhältnisse, sondern
auch die Tatsache, ass zwischen evangelischen und katholischen Territorien
hinsichtlich des Kirchenregiments der Fürsten eın grolser Unterschied be-
stand außer dem einen, asS$s die Bindung apsttum und kirchliche Hie-
rarchie auf altgläubiger Seite theoretisch erhalten 1e Und auch ein rein
deutsches Phäanomen handelt sich nicht, ennn auch in England (Anglika-
nismus) und Skandinavien SOWILE in den katholischen Monarchien Europas
(Gallikanismus) gab Parallelphänomene, Clie INan durchaus als „Kirchen-
regimen der Monarchen“ der als „Staatskirchentum“ bezeichnen könnte.

Vor e1inem ahnlichen definitorischen Problem cteht INan bei dem Begriff
des „Landeskirchentums”. [)Das Evangelische Staatslexikon versteht darunter
e1INne hbesondere Eigenschaft der evangelischen Partikularkirchen ın Deutsch-
and und der chweiz ÖOTLI1CcC „Für Jene Kirchen ist die Beziehung einem
bestimmten Territorium neben der konfessionellen Ausrichtung eın esent-
liches individualisierendes und verhaltensbestimmendes Merkmal”.® Landes-
kirchentum definiert sich l1ler also geographisch-politisch ach dem Territori-

und ach dem innerhalb dieses Territoriums geltenden Bekenntnis. och
auch diese Definition wird me1lnes Erachtens den komplexen Verhältnissen
der Reformationszeit nicht gerecht. Das Bekenntnis als individualisierendes
Merkmal betrachten, ignoriert alle Bemühungen der territorienüber-
greifenden Bekenntnisbildung, und nicht jedes Sonderbekenntnis mündete
automatisch ın einer eigenen Landeskirche. Zudem gilt der Territorialbezug
der konfessionellen Urientierung tür die altgläubige Seite SCNAUSO. Der Augs-
burger Religionsfrieden m1t seinem (‚ulus-reglo-Prinzip wWal schliefßlich auch
für katholische Jerritorien gültig. Und für die deutschen Verhältnisse ist
diese Dennition ebenfalls nicht spezifisch: Was sind die anglikanischen DZW.
gallikanischen Kirchenwesen der frühen Neuzeit anderes, als innerhalb eines
bestimmten Herrschaftsraumes höchst individuelle Strukturen und Bekennt-
N1sSse ausbildende Landeskirchentümer?

FEın weiteres Probliem ergibt sich AUS der Ineinssetzung VOIN Landeskirchen-
{u  =| und Staatskirchentum. kın Staatskirchentum konnte 1 ahrhun-
ert ın Deutschlan nicht geben, weil weder das Reich och die Territorien 111
modernen Sinne Staaten ESs ist offensichtlich, ass der abstrakte Be-
griff des Staatskirchentums ALULLS dem Jahrhundert in die Reformationszeit
eingetragen wurde. In der Begrifllichkeit der Reformationszeit musste 111211

Christoph Volkmar, Reform Retormation. Die Kirchenpolitik Herzog (eorgs VYON Sachsen
51Tübingen ZU0E.
Hans Liermann, Art Landesherrliches Kirchenregiment, 1N:‘ 1, Stuttgart 195 /, 1952
Dietrich Piırson, AÄArt Landeskirche, Landeskirchentum, 1n 1, Stuttgart 1987, 1955
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geradezu einen Exponenten dieser Vorstellung, einen vorreformatorischen 
Kirchenreformer, der die Reformation jedoch strikt bekämpfte.6

Deshalb halte ich für falsch, was man in einem renommierten Nachschla- 
gewerk neuerer Zeit lesen kann, dass nämlich ״das landesherrliche Kirchen- 
regiment eine typische Erscheinungsform des deutschen Protestantismus“ 
sei.7 Dies ignoriert nicht nur die spätmittelalterlichen Verhältnisse, sondern 
auch die Tatsache, dass zwischen evangelischen und katholischen Territorien 
hinsichtlich des Kirchenregiments der Fürsten kein großer Unterschied be- 
stand außer dem einen, dass die Bindung an Papsttum und kirchliche Hie- 
rarchie auf altgläubiger Seite theoretisch erhalten blieb. Und auch um ein rein 
deutsches Phänomen handelt es sich nicht, denn auch in England (Anglika- 
nismus) und Skandinavien sowie in den katholischen Monarchien Europas 
(Gallikanismus) gab es Parallelphänomene, die man durchaus als ״Kirchen- 
regiment der Monarchen“ oder als ״Staatskirchentum“ bezeichnen könnte.

Vor einem ähnlichen definitorischen Problem steht man bei dem Begriff 
des ״Landeskirchentums“. Das Evangelische Staatslexikon versteht darunter 
eine besondere Eigenschaft der evangelischen Partikularkirchen in Deutsch- 
land und der Schweiz. Wörtlich: ״Für jene Kirchen ist die Beziehung zu einem 
bestimmten Territorium neben der konfessionellen Ausrichtung ein wesent- 
liches individualisierendes und verhaltensbestimmendes Merkmal“.8 Landes- 
kirchentum definiert sich hier also geographisch-politisch nach dem Territori- 
um und nach dem innerhalb dieses Territoriums geltenden Bekenntnis. Doch 
auch diese Definition wird meines Erachtens den komplexen Verhältnissen 
der Reformationszeit nicht gerecht. Das Bekenntnis als individualisierendes 
Merkmal zu betrachten, ignoriert alle Bemühungen der territorienüber- 
greifenden Bekenntnisbildung, und nicht jedes Sonderbekenntnis mündete 
automatisch in einer eigenen Landeskirche. Zudem gilt der Territorialbezug 
der konfessionellen Orientierung für die altgläubige Seite genauso. Der Augs- 
burger Religionsfrieden mit seinem Cuius-regio-Prinzip war schließlich auch 
für katholische Territorien gültig. Und für die deutschen Verhältnisse ist 
diese Definition ebenfalls nicht spezifisch: Was sind die anglikanischen bzw. 
gallikanischen Kirchenwesen der frühen Neuzeit anderes, als innerhalb eines 
bestimmten Herrschaftsraumes höchst individuelle Strukturen und Bekennt- 
nisse ausbildende Landeskirchentümer?

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Ineinssetzung von Landeskirchen- 
tum und Staatskirchentum. Ein Staatskirchentum konnte es im 16. Jahrhun- 
dert in Deutschland nicht geben, weil weder das Reich noch die Territorien im 
modernen Sinne Staaten waren. Es ist offensichtlich, dass der abstrakte Be- 
griff des Staatskirchentums aus dem 19. Jahrhundert in die Reformationszeit 
eingetragen wurde. In der Begrifflichkeit der Reformationszeit müsste man

6 Christoph Volkmar, Reform statt Reformation. Die Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen 
1488-1525, Tübingen 2008.

7 Hans Hermann, Art. Landesherrliches Kirchenregiment, in: EStL31, Stuttgart 1987,1952.
8 Dietrich Pirson, Art. Landeskirche, Landeskirchentum, in: EStL3 1, Stuttgart 1987,1955.
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besten miıt Melanchthon Von der Religionsfürsorge (cura religion1s) der
Fürsten sprechen und diese personalisiert un! auf den Einzeltall hin Orlen-
1er verstehen. Die 1n der Reformationszeit erstmals auftretenden Probleme
1Im Lichte ihrer spateren Entwicklungsstufen betrachten, ist jedenfalls ach
meıner Überzeugung historisch unsauber und führt zwangsläufig Verzer-
ruhngel ın der Wahrnehmung.

ÄAhnliches gilt für den Begrift des Landeskirchentums. Der Begriff evozlert
die Vorstellung eiINeEs Uurc Institutionen und rechtliche Regelungen konsti-
ulerten Systems, das 65 in irgendwie ausgebildeter OTmM in der Reformati-
Oonszeılt auf evangelischer Seite aber och nicht gegeben hat Die Institutionen
bildeten sich erst ach und nach, ass INan VON e1ınem Landeskirchentum
frühestens Ende des Jahrhunderts sprechen annn Erst 1m Verlauf
des Jahrhunderts erhielt der Begriff den vollen Bedeutungsgehalt, den WIT
ihm heute beilegen, näamlich e1Nne 1mM evangelischen Deutschland anzutreft-
fende, ursprünglich auf eın bestimmtes Staatsgebiet beschränkte und durch
eine spezifische konfessionelle TIradition und CNSC Verbindung von Ihron
un! Altar geprägte, rechtlich verfascste un: eigenständige kirchliche UOrgani-
Sat1on. Dass durch die Entwicklungen des Jahrhunderts und die Kirchen-
zusammenschlüsse der etzten Jahre die Übereinstimmung von politischem
un kirchlichem Rahmen viellac wieder aufgelöst ist, 6E1 der Vollständigkeit
halber erwähnt.

Miıt artin Luther und den Verhältnissen des früheren Jahrhunderts
hat 165 aber wenig tun Dies versuche ich 1n einem zweıten Abschnitt ZUu

zeigen.

[ie Wurzeln des „Landeskirchentums” in der Reformationszeit
Wenn ich die Begriffe Landeskirchentum un! landesherrliches Kirchenregi-
ment 1mm Folgenden TOLZ edenken verwende, ann nicht 1mM systemischen
SINNe des Jahrhunderts, sondern 1m reformationszeitlichen Sinne e1INes
Tätigwerdens der weltlichen Gewalt für den Schutz und die Durchsetzung des
Evangeliums.

Die Anfänge dieser Entwicklung werden üblicherweise 1n das Jahr 1525
der 1526 datiert, wobei das Datum für die Zäsur des Bauernkriegs und
den Herrscherwechsel 1n Kursachsen VONN Friedrich dem Weisen zu Johann
steht, das zweiıte Datum für den Speyerer Reichstag, der den Umgang mıit
dem Ormser ın die Verantwortung der territorialen Obrigkeiten egte
Wie ich selbst einmal betont habe, Jag nicht iın der Intention des Reichstags,
den Landesherren ein Reformationsrecht Jus reformandi) zuzusprechen,‘
K ÄArmin Kohnte, Reichstag und Reformation. Kaiserliche und ständische Religionspolitik Von

den Anfängen der ( ausa Lutheri bis ZU. Nürnberger Religionsfrieden, Güterslicoh 200Il1, 269—
271
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am besten mit Melanchthon von der Religionsfürsorge (cura religionis) der 
Fürsten sprechen und diese personalisiert und auf den Einzelfall hin orien- 
tiert verstehen. Die in der Reformationszeit erstmals auftretenden Probleme 
im Lichte ihrer späteren Entwicklungsstufen zu betrachten, ist jedenfalls nach 
meiner Überzeugung historisch unsauber und führt zwangsläufig zu Verzer- 
rungen in der Wahrnehmung.

Ähnliches gilt für den Begriff des Landeskirchentums. Der Begriff evoziert 
die Vorstellung eines durch Institutionen und rechtliche Regelungen konsti- 
tuierten Systems, das es in irgendwie ausgebildeter Form in der Reformati- 
onszeit auf evangelischer Seite aber noch nicht gegeben hat. Die Institutionen 
bildeten sich erst nach und nach, so dass man von einem Landeskirchentum 
frühestens gegen Ende des 16. Jahrhunderts sprechen kann. Erst im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts erhielt der Begriff den vollen Bedeutungsgehalt, den wir 
ihm heute beilegen, nämlich eine im evangelischen Deutschland anzutref- 
fende, ursprünglich auf ein bestimmtes Staatsgebiet beschränkte und durch 
eine spezifische konfessionelle Tradition und enge Verbindung von Thron 
und Altar geprägte, rechtlich verfasste und eigenständige kirchliche Organi- 
sation. Dass durch die Entwicklungen des 20. Jahrhunderts und die Kirchen- 
Zusammenschlüsse der letzten Jahre die Übereinstimmung von politischem 
und kirchlichem Rahmen vielfach wieder aufgelöst ist, sei der Vollständigkeit 
halber erwähnt.

Mit Martin Luther und den Verhältnissen des früheren 16. Jahrhunderts 
hat dies aber wenig zu tun. Dies versuche ich in einem zweiten Abschnitt zu 
zeigen.

2. Die Wurzeln des ״Landeskirchentums“ in der Reformationszeit

Wenn ich die Begriffe Landeskirchentum und landesherrliches Kirchenregi- 
ment im Folgenden trotz Bedenken verwende, dann nicht im systemischen 
Sinne des 19. Jahrhunderts, sondern im reformationszeitlichen Sinne eines 
Tätigwerdens der weltlichen Gewalt für den Schutz und die Durchsetzung des 
Evangeliums.

Die Anfänge dieser Entwicklung werden üblicherweise in das Jahr 1525 
oder 1526 datiert, wobei das erste Datum für die Zäsur des Bauernkriegs und 
den Herrscherwechsel in Kursachsen von Friedrich dem Weisen zu Johann 
steht, das zweite Datum für den 1. Speyerer Reichstag, der den Umgang mit 
dem Wormser Edikt in die Verantwortung der territorialen Obrigkeiten legte. 
Wie ich selbst einmal betont habe, lag es nicht in der Intention des Reichstags, 
den Landesherren ein Reformationsrecht (Jus reformandi) zuzusprechen,9

9 Armin Kohnle, Reichstag und Reformation. Kaiserliche und ständische Religionspolitik von 
den Anfängen der Causa Lutheri bis zum Nürnberger Religionsfrieden, Gütersloh 2001, 269- 
271.
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auch wenn einıge Fürsten den Reichsabschied 1 nachhinein 1ın ebendiesem
Sinne interpretierten.”” Fuür Kursachsen WT nicht Speyer, sondern der Herr-
scherwechsel das entscheidende kreignis, rtrat muiıt dem Kurfürsten Johann
doch ein dezidiert evangelischer Fuürst die Herrschaft uch Friedrich der
Weise hatte Uurc Nichtauslieferung Luthers ach Kom eine Schutzrolle für
das Evangelium faktisch bereits übernommen, aber eben Aur durch Unterlas-
Sung VON Gegenmafißnahmen, nicht durch aktive Förderung. Dies anderte sich
jetz Dazu einige notgedrungen summarische Beobachtungen:

Das Feld, auf dem sich 1€e aktive kirchenordnende Rolle der Obrigkeit
erst bemerkbar machte, War 1e Visitation. Ich stutze mich VOT em auf die
Visitationsinstruktion Vvon 1527/ und den Unterricht der Visitatoren VOIl 1528
Vor 152/7, dem Jahr, in das geiegentlich der Beginn des konkreten Aufbaus
landeskirchlicher Strukturen datiert wird, en WIFr eine Reihe
Außerungen Luthers In UNSECICI Zusammenhang wichtig ist seın Schreiben

den Kurfürsten Johann VoO 31 Oktober 1525, ın dem neben der fälligen
Universitätsreform auch die Kirchenreform geht.“ Luther spricht den
Kurfürsten als weltliche Obrigkeit und verlangt Von ihm eın „Einsehen
und Ordnung' ın Zzwelı Punkten brstens: Da der gemeine Mannn die rediger
und Pfarrer missachtet und ihnen die schuldigen Abgaben verweigert, soll
der Kurfürst der Not willen eingreifen und die Ordnung wiederherstellen.
Legitimiert 1st eın Olches Eingreifen des Kurfürsten durch die Bedrängnis
der Gemeinden, aber auch VOnNn Ott selbst. Es geht handfeste materielle
Fragen. /Zweitens sol der Kurfürst das weltliche egimen Visitieren lassen,
das In den tädten und auf dem Land N1IC. mehr INn Ordnung ist Dies ist il  }
sicher nicht als grundsätzliche Außerung Luthers ZU: rage des landesherr-
lichen Kirchenregiments verstehen, zeigt aber durchaus, aSSs Luther den
Landesherrn für berechtigt hielt, ın materiellen Fragen der (GGemeinde eine
Ordnung aufzurichten. I{m November 1525 erläuterte gegenüber Spalatin,
ass ZWar niemand ZU Glauben und Evangelium SCZWUNKCNH werden dürfe,
ass der Furst aber durchaus berechtigt sel, aufßeren Missbrauchu_

gehen Meineid oder Gotteslästerung sejlen als außerliche inge strikt VOoOnNn

Glauben und Evangelium unterscheiden, die nicht die Ordnungs-
kompetenz des Fürsten Helen.!“

De ach dem Bauernkrieg einsetzende Visitationstätigkeit ıIn Kursachsen!®
g1ing ebenfalls auf Luthers nregung zurück. Im November 1526 außerte

10 Im Wesentlichen 1ın Übereinstimmung mıt Bernd Christian Schneider, Ius Reformandıi. Die
Entwicklung eINESs Staatskirchenrechts Von seinen Anfängen bis ZU. FEnde des Alten Reiches,
Tübingen 2001, Y2—-95
WA_B 3, 594596 (Nr. 937} Hans-Walter Krumwiede, Zur Entstehung eines landesherrlichen
Kirchenregimentes ıIn Kursachsen und Braunschweig-Wolfenbüttel, Göttingen 1967,

12 wWwA_R 3, 615-61/ (Nr. 946)
14 Zu den ersien Kirchenvisitationen 1M ernestinischen Kurfürstentum vgl Heiko Jadatz, Wit-

tenberger Reformation 1Im Leipziger Land Dorfgemeinden 1 Spiegel der evangelischen Kir-
chenvisitationen des Jahrhunderts, Leipzig 2007, 47-55.
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auch wenn einige Fürsten den Reichsabschied im nachhinein in ebendiesem 
Sinne interpretierten.10 Für Kursachsen war nicht Speyer, sondern der Herr- 
scherwechsel das entscheidende Ereignis, trat mit dem Kurfürsten Johann 
doch ein dezidiert evangelischer Fürst die Herrschaft an. Auch Friedrich der 
Weise hatte durch Nichtauslieferung Luthers nach Rom eine Schutzrolle für 
das Evangelium faktisch bereits übernommen, aber eben nur durch Unterlas- 
sung von Gegenmaßnahmen, nicht durch aktive Förderung. Dies änderte sich 
jetzt. Dazu einige notgedrungen summarische Beobachtungen:

Das Feld, auf dem sich die aktive kirchenordnende Rolle der Obrigkeit zu- 
erst bemerkbar machte, war die Visitation. Ich stütze mich vor allem auf die 
Visitationsinstruktion von 1527 und den Unterricht der Visitatoren von 1528. 
Vor 1527, dem Jahr, in das gelegentlich der Beginn des konkreten Aufbaus 
landeskirchlicher Strukturen datiert wird, haben wir eine Reihe verstreuter 
Äußerungen Luthers. In unserem Zusammenhang wichtig ist sein Schreiben 
an den Kurfürsten Johann vom 31. Oktober 1525, in dem es neben der fälligen 
Universitätsreform auch um die Kirchenreform geht.11 Luther spricht den 
Kurfürsten als weltliche Obrigkeit an und verlangt von ihm ein ״Einsehen 
und Ordnung“ in zwei Punkten: Erstens: Da der gemeine Mann die Prediger 
und Pfarrer missachtet und ihnen die schuldigen Abgaben verweigert, soll 
der Kurfürst um der Not willen eingreifen und die Ordnung wiederherstellen. 
Legitimiert ist ein solches Eingreifen des Kurfürsten durch die Bedrängnis 
der Gemeinden, aber auch von Gott selbst. Es geht um handfeste materielle 
Fragen. Zweitens soll der Kurfürst das weltliche Regiment visitieren lassen, 
das in den Städten und auf dem Land nicht mehr in Ordnung ist. Dies ist nun 
sicher nicht als grundsätzliche Äußerung Luthers zur Frage des landesherr- 
liehen Kirchenregiments zu verstehen, zeigt aber durchaus, dass Luther den 
Landesherrn für berechtigt hielt, in materiellen Fragen der Gemeinde eine 
Ordnung aufzurichten. Im November 1525 erläuterte er gegenüber Spalatin, 
dass zwar niemand zum Glauben und Evangelium gezwungen werden dürfe, 
dass der Fürst aber durchaus berechtigt sei, gegen äußeren Missbrauch vorzu- 
gehen. Meineid oder Gotteslästerung seien als äußerliche Dinge strikt von 
Glauben und Evangelium zu unterscheiden, die nicht unter die Ordnungs- 
kompetenz des Fürsten fielen.12

Die nach dem Bauernkrieg einsetzende Visitationstätigkeit in Kursachsen13 
ging ebenfalls auf Luthers Anregung zurück. Im November 1526 äußerte er

10 Im Wesentlichen in Übereinstimmung mit Bernd Christian Schneider, lus Reformandi. Die 
Entwicklung eines Staatskirchenrechts von seinen Anfängen bis zum Ende des Alten Reiches, 
Tübingen 2001,92-95.

11 WA.B 3,594-596 (Nr. 937). Hans-Walter Krumwiede, Zur Entstehung eines landesherrlichen 
Kirchenregimentes in Kursachsen und Braunschweig-Wolfenbüttel, Göttingen 1967, 65 f.

12 WA.B 3, 615-617 (Nr. 946).
13 Zu den ersten Kirchenvisitationen im ernestinischen Kurfürstentum vgl. Heiko Jadatz, Wit- 

tenberger Reformation im Leipziger Land. Dorfgemeinden im Spiegel der evangelischen Kir- 
chenvisitationen des 16. Jahrhunderts, Leipzig 2007, 47-55.



Luther und das Landeskirchentum

sich detaillierter der bevorstehenden Visıtation und ZUT Aufgabe der (Ob-
rigkeit, die darın bestehe, die Jugend Gottesfurcht und Zucht erziehen.
Dazu bedürfe der chulen, der Prediger und Pfarrer. Der Kurfürst habe die
Pflicht, die (jemeinden deren Unterhaltung zwingen, sofern S1E azuı in
der Lage selen. In der bestehenden Notsituation, 1n der s DNUur darum gehe, die
völlige Auflösung der kirchlichen Ordnung aufzuhalten, SP1 der Kurfürst VOI
ott Zzu Eingreifen berufen. DIes gelte allerdings auch wieder 11UT für die
außeren inge, enn für die Personen und ihre Lehre selen nicht die beiden
VOTIN Kurfürsten bestellenden Visitatoren zuständig, sondern die Von der
Universität Wittenberg gewählten 1Sıtatoren Schurf unı Melanchthon.*

In diesen und ahnlichen euten Außerungen Luthers ZUT YVısıtation
wird T1a nicht vorschnelil eine grundsätzliche Stellungnahme Zu landes-
herrlichen Kirchenregiment der AdI ZU e1nem abstrakten Staat-Kirche-Ver-
hältnis sehen dürfen. Luthers Aussagen beziehen sich auf eine BalıZ konkrete
Notsituation un: sıind [l einen gallz bestimmten Fürsten gerichtet. IS geht
och nicht eın Programm für eıiıne evangelische Kirchenverfassung, s(){11-
ern einen Damm die Auflösung der kirchlichen Ordnung ın e1iner
Situation, ıIn der die durch aps und Bischöfe garantierten alten Strukturen
nicht mehr funktionierten und CUu Strukturen och nicht existierten.” Der
Kurfürst ergriffdurchaus nicht Von sich L‘l die Gelegenheit, seine Kompetenz

erweıtern, sondern wurde VON Luther Handeln aufgefordert.
In der kurfürstlichen Visitationsinstruktion VOIN Juni 1527 un: 1n den

zugehörigen Visitationsartikeln” liegt eıne schriftliche Reaktion ohanns VOI;
die 11U  — eutiic macht, ass die VOI} Luther gewollte Scheidung VOon inneren
und außeren Dingen eher hypothetisch War. Denn die kraft obrigkeitlicher
Autorität handelnden Yısıtatoren sollten keineswegs 11UT das außerliche Funk-
tionleren der kirchlichen Ordnung sicherstellen, sondern auch Predigt, Lehre,
Seelsorge und Sakramentsverwaltung der Pfarrerschaft überprüfen und bei
Abweichung VOon der 1n Kursachsen gültigen, der Schrift Orlentierten Leh-

die Pfarrer ihrer Ä mter entheben. Im Widerspruch zZzu em, WasSs Luther
wollte, stand 1e$ nicht, el doch falscher Gottesdienst ach Luthers Brief
Spalatin außeren Missbrauch, den der Kurfürst unterbinden durfte.!®$
och wird 14n ler fragen mussen, ob der Vo  —_ Luther eigentlich abgelehnte
‚wang Zu Evangelium nıicht doch auf einem mweg eingeführt wurde. In
der Instruktion heißt ZWarTr ausdrücklich, der Kurfürst wolle niemanden
verpflichten, wWwWäas halten der glauben solle, aber könne weder Aufruhr
och Sektenbildung ın seiınem Fürstentum dulden DIies galt nicht 1U ur  . 1€e

14

15
WA.RB 4, 136-133 (Nr.
Vgl Krumwiede (Ss Anm 1)
DIe evangelischen Kirchenordnungen des XAVI Jahrhunderts. Abt Sachsen Unı Thüringen
nebst angrenzenden Gebieten, Hälfte Die Ordnungen Luthers. DIe ernestinischen und al-
bertinischen Gebiete, bearb VOIN Emil Sehling, Leipzig 1902 1EKO 1/1], 142-145.

1/ ()., 148
Briet Spalatin November 1525 (s Anm 12)
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sich detaillierter zu der bevorstehenden Visitation und zur Aufgabe der Ob- 
rigkeit, die darin bestehe, die Jugend zu Gottesfurcht und Zucht zu erziehen. 
Dazu bedürfe es der Schulen, der Prediger und Pfarrer. Der Kurfürst habe die 
Pflicht, die Gemeinden zu deren Unterhaltung zu zwingen, sofern sie dazu in 
der Lage seien. In der bestehenden Notsituation, in der es nur darum gehe, die 
völlige Auflösung der kirchlichen Ordnung aufzuhalten, sei der Kurfürst von 
Gott zum Eingreifen berufen. Dies gelte allerdings auch wieder nur für die 
äußeren Dinge, denn für die Personen und ihre Lehre seien nicht die beiden 
vom Kurfürsten zu bestellenden Visitatoren zuständig, sondern die von der 
Universität Wittenberg gewählten Visitatoren Schürf und Melanchthon.14

In diesen und ähnlichen verstreuten Äußerungen Luthers zur Visitation 
wird man nicht vorschnell eine grundsätzliche Stellungnahme zum landes- 
herrlichen Kirchenregiment oder gar zu einem abstrakten Staat-Kirche-Ver- 
hältnis sehen dürfen. Luthers Aussagen beziehen sich auf eine ganz konkrete 
Notsituation und sind an einen ganz bestimmten Fürsten gerichtet. Es geht 
noch nicht um ein Programm für eine evangelische Kirchenverfassung, son- 
dern um einen Damm gegen die Auflösung der kirchlichen Ordnung in einer 
Situation, in der die durch Papst und Bischöfe garantierten alten Strukturen 
nicht mehr funktionierten und neue Strukturen noch nicht existierten.15 Der 
Kurfürst ergriff durchaus nicht von sich aus die Gelegenheit, seine Kompetenz 
zu erweitern, sondern wurde von Luther zum Handeln aufgefordert.

In der kurfürstlichen Visitationsinstruktion vom 16. Juni 152716 und in den 
zugehörigen Visitationsartikeln17 liegt eine schriftliche Reaktion Johanns vor, 
die nun deutlich macht, dass die von Luther gewollte Scheidung von inneren 
und äußeren Dingen eher hypothetisch war. Denn die kraft obrigkeitlicher 
Autorität handelnden Visitatoren sollten keineswegs nur das äußerliche Funk- 
tionieren der kirchlichen Ordnung sicherstellen, sondern auch Predigt, Lehre, 
Seelsorge und Sakramentsverwaltung der Pfarrerschaft überprüfen und bei 
Abweichung von der in Kursachsen gültigen, an der Schrift orientierten Leh- 
re die Pfarrer ihrer Ämter entheben. Im Widerspruch zu dem, was Luther 
wollte, stand dies nicht, fiel doch falscher Gottesdienst nach Luthers Brief an 
Spalatin unter äußeren Missbrauch, den der Kurfürst unterbinden durfte.18 
Doch wird man hier fragen müssen, ob der von Luther eigentlich abgelehnte 
Zwang zum Evangelium nicht doch auf einem Umweg eingeführt wurde. In 
der Instruktion heißt es zwar ausdrücklich, der Kurfürst wolle niemanden 
verpflichten, was er halten oder glauben solle, aber er könne weder Aufruhr 
noch Sektenbildung in seinem Fürstentum dulden. Dies galt nicht nur für die

14 WA.B 4,136-138 (Nr. 1054).
15 Vgl. Krumwiede (s. Anm. 11), 70 f.
16 Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts. 1. Abt.: Sachsen und Thüringen 

nebst angrenzenden Gebieten, 1. Hälfte: Die Ordnungen Luthers. Die ernestinischen und al- 
bertinischen Gebiete, bearb. von Emil Sehling, Leipzig 1902 [EKO 1/1], 142-148.

17 A. a. O., 148 f.
18 Brief an Spalatin November 1525 (s. Anm. 12).
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Pfarrerschaft, sondern auch für die Lalen, bei denen ebenfalls Jau-
bensirrtümer und Sektenbildung eingeschritten werden collte. An einer Stelle
fallt der Begriff der Inquisition.” er ‚wang Zu wahren Glauben überlagert
1er alle Beteuerungen, 1€e8 nicht wollen.

Verbunden ist diese Entwicklung mıt der Einführung des Superintenden-
tenamtes*® als erstem Ansatz ZUT Errichtung einer ®  CD kirchlichen Ver-
waltung. Bezeichnenderweise sind die Berichte der Superintendenten ber
Verstöße 1ın der Lehre oder Sakramentsverwaltung lauft Instruktion den
Kurfürsten einzureichen, der die Entscheidung für sich reklamiert.

Der Unterricht der Visitatoren“* VOI] 1528 War mehr das Werk Martin Lu-
thers als das Philipp Melanchthons, ur das Nan ©cS bisher gehalten hat In die-
C lext annn 1all die nächste Stufe der Entwicklung erkennen, indem jetzt
ber die auißere Urganisation hinaus aAuch die Normen für Lehre und richtiges
Verhalten Zaucht) näher bestimmt werden, die bei dem Visitationswerk
zulegen sind. In seiner Vorrede plädiert Luther für die Wiedererrichtung der
YVisıtation als Bischofsamt, doch stellt sich für ihn 1er sofort die rage ach
der Legitimation, ach Berufung und gewissem Befehli; die den Wittenberger
eologenenDeshalb greift aufdas christliche Liebesamt zurück, das
die Bıtte den Fursten ermöglicht, sich der Visitationsaufgabe anzunehmen,
obwohl als weltliche Obrigkeit azu nicht verpflichtet 1st. Die Legitimation
leitet Luther ab AUS der göttlichen Fkinsetzung der Obrigkeit, die „ U (‚ottes
willen, dem Evangelium ZUguL, den Jenden Christen utz und eil“ die
Visıtatoren verordnen soll

In SEINEM Vorwort verankert Luther eıne oppelte Begrenzung: ESs handelt
sich wWwI1ıe gesagt HUT einen Liebesdienst des Fürsten, der Hilfe und Rat
ANSCHANSECN wird, wobei ausdrücklich nicht se1ne Aufgabe 1st, „ZU lehren
und geistlich regieren , sondern darauf sehen, ass keine Zwietracht,
Rotten und Aufruhr unter den Untertanen einreißen.? Die zweite Begrenzung
liegt auf der geistlichen Seite, für die die Wittenberger Theologen verantwort-
ich sind. Luther 11 ausdrücklich nicht, ass der Unterricht der Visıtatoren
als „Strenges Gebot“ aufgefasst wird, nicht UE päpstliche Dekretalen
aufzurichten. Der Unterricht soll nicht mehr sein als „eıne Historie der (Ge-
schichte, a7Zu Zeugnis und Bekenntnis uUNseres Glaubens“.** War ist damit
die Erwartung verbunden, ass die Pfarrerschaft sich einsichtig zeigen wird,
S1E soll sich aber freiwillig und hne ‚wang der Visitation unterwerfen.“ DIe

EKO 1/1 (s Anm 16), 144
0 3 146
26, 195-—-240; ım Folgenden benutze ich den besser kommentierten ext VOIL Günther

Wartenberg 111' artın Luther Studienausgabe, 3, hg. VOIN Hans-Ulrich Delius, Le1lpzig
406-462 StAÄ

22

23
[)ese Stelle in StÄ 3, 409,5

24
Vgl StÄ 3,
Vgl StÄ 3)

25 Vgl StÄ 3, 414,2
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Pfarrerschaft, sondern auch für die Laien, bei denen ebenfalls gegen Glau- 
bensirrtümer und Sektenbildung eingeschritten werden sollte. An einer Stelle 
fällt der Begriff der Inquisition.19 Der Zwang zum wahren Glauben überlagert 
hier alle Beteuerungen, genau dies nicht zu wollen.

Verbunden ist diese Entwicklung mit der Einführung des Superintenden- 
tenamtes20 als erstem Ansatz zur Errichtung einer neuen kirchlichen Ver- 
waltung. Bezeichnenderweise sind die Berichte der Superintendenten über 
Verstöße in der Lehre oder Sakramentsverwaltung laut Instruktion an den 
Kurfürsten einzureichen, der die Entscheidung für sich reklamiert.

Der Unterricht der Visitatoren21 von 1528 war mehr das Werk Martin Lu- 
thers als das Philipp Melanchthons, für das man es bisher gehalten hat. In die- 
sem Text kann man die nächste Stufe der Entwicklung erkennen, indem jetzt 
über die äußere Organisation hinaus auch die Normen für Lehre und richtiges 
Verhalten (Zucht) näher bestimmt werden, die bei dem Visitationswerk an- 
zulegen sind. In seiner Vorrede plädiert Luther für die Wiedererrichtung der 
Visitation als Bischofsamt, doch stellt sich für ihn hier sofort die Frage nach 
der Legitimation, nach Berufung und gewissem Befehl, die den Wittenberger 
Theologen fehlen.22 Deshalb greift er auf das christliche Liebesamt zurück, das 
die Bitte an den Fürsten ermöglicht, sich der Visitationsaufgabe anzunehmen, 
obwohl er als weltliche Obrigkeit dazu nicht verpflichtet ist. Die Legitimation 
leitet Luther ab aus der göttlichen Einsetzung der Obrigkeit, die ״um Gottes 
willen, dem Evangelium zugut, den elenden Christen zu Nutz und Heil“ die 
Visitatoren verordnen soll.

In seinem Vorwort verankert Luther eine doppelte Begrenzung: Es handelt 
sich wie gesagt nur um einen Liebesdienst des Fürsten, der um Hilfe und Rat 
angegangen wird, wobei es ausdrücklich nicht seine Aufgabe ist, ״zu lehren 
und geistlich zu regieren“, sondern darauf zu sehen, dass keine Zwietracht, 
Rotten und Aufruhr unter den Untertanen einreißen.23 Die zweite Begrenzung 
liegt auf der geistlichen Seite, für die die Wittenberger Theologen verantwort- 
lieh sind. Luther will ausdrücklich nicht, dass der Unterricht der Visitatoren 
als ״strenges Gebot“ aufgefasst wird, um nicht neue päpstliche Dekretalen 
aufzurichten. Der Unterricht soll nicht mehr sein als ״eine Historie oder Ge- 
schichte, dazu Zeugnis und Bekenntnis unseres Glaubens“.24 Zwar ist damit 
die Erwartung verbunden, dass die Pfarrerschaft sich einsichtig zeigen wird, 
sie soll sich aber freiwillig und ohne Zwang der Visitation unterwerfen.25 Die

19 EKO 1/1 (s. Anm. 16), 144.
20 A. a. O., 146 f.
21 WA 26, (175) 195-240; im Folgenden benutze ich den besser kommentierten Text von Günther 

Wartenberg in: Martin Luther Studienausgabe, Bd. 3, hg. von Hans-Ulrich Delius, Leipzig 
21996, (402) 406-462 [= StA 3].

22 Diese Stelle in StA 3,409,5 ff.
23 Vgl. StA 3,414,15 ff.
24 Vgl. StA 3,413,18 ff.
25 Vgl. StA 3,414,2 ff.
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entscheidende rage, Wa mıiıt denen passiert, die das nicht {un, wird miıt dem
Hınwels auf die Irennung Vomn preu und Weilzen beantwortet Uun! damit,
2aSS5 der Landesherr Zwietracht, Rotten und Aufruhr nicht dulden darf.2®

ach diesen zentralen Texten ist meın INAruc ass Ial keinesfalls
fun darf, als 01 damals eine evangelische Landeskirche in Kursachsen mıit {iUu-
thers Billigung schon 1ns en Luther wendet sich den Fürsten
als Christenmenschen und verlangt ihm einen Liebesdienst ab, den der Fuürst
als Obrigkeit auszuüben 1n der Lage ist ber auch VONn einem Widerspruch
Luthers die faktische Entwicklung hin einem evangelischen landes-
herrlichen Kirchenregiment und andeskirchlichen Strukturen annn nicht
die ede S21n e Weichenstellungen von 52728 hatten für Luther offen-
sichtlich NUr Versuchscharakter. Ausdrücklich sagt ın der Vorrede, inan
salle sich der Visitation unterwerfen, bis ott durch den Heiligen (eist Bes-

anfange,“ Es geht ersie astende CNrıtte In einer Notsituation, nicht
mehr. Dass Luther überhaupt diesen Wegwa scheint MIr 11UT erklärlich VOT
dem Hintergrund des Bauernkriegs, der seine Überzeugung gestärkt hat, 2aSss
christliche Freiheit der Ordnung bedarf, die einen Missbrauch der Freiheit
ausschließt. Auf diese Modifizierung der früheren Haltung Luthers komme
ich zurück.

Wenn INan auf die weitere Entwicklung des landesherrlichen Kirchen-
regiments und auf die Festigung andeskirchlicher Strukturen ın Kursachsen

Lebzeiten Luthers schaut, annn sind zunächst die folgenden Etappen
benennen: Visitation 533/34 auf der Grundlage einer Instruktion, FEin-
führung der Pfarrer-Ordination durch Kurfürst Johann Friedrich 1535, Er-
richtung des ittenberger Konsistoriums 153943 und Einsetzung Nikolaus
VOln Amsdorffs als evangelischer Bischof Von Naumburg 1542 hne 1er die
17111 diesen Etappen ın Zusammenhang stehenden Probleme 1m einzelilnen dis-
kutieren können, ıst darauf hinzuweisen, ass sich verbietet, einzelne
Stellungnahmen Luthers 1 Sinne einer kontinuierlichen Entwicklung SYSTE-
matıisieren wollen ach meıner Überzeugung sah sich Luther DIs se1-
NC Tod 1mM Blick auf außere Formen der Kirchenorganisation und der Rol-
le des Landesherrn 1n der ase der Erprobung; die Notsituation der 1520er
Jahre hat sich für in keineswegs aufgelöst. och Dei seiner Überarbeitung
des Unterrichts der Visıtatoren 1M Jahr 1545 argumentierte C1I, die Reformver-
weigerung des Papsttums habe Fursten, Herren und Städte BCZWUNSCIL, selbst
die Visıtation un! Reformation in die and nehmen.“ Der Landesherr
erscheint a1s Mitarbeiter (Jottes (cooperator dei), aber auch nicht als mehr.

26

f
Vgl StAÄ 3,
Vgl StÄ 3, Die 3}1 Problematik insgesamt zutreffend interpretier bei Krumwiede
(S. Anm 11), 107-109.

AB Vgl Helmar Junghans, DIie Ausbreitung der Reformation Von 1517 bis 1539, ıIn DDas Jahrhun-
dert der Reformation 1ın Sachsen. Im Auiftrag der Arbeitsgemeinschaft für Sächsische Kır-
chengeschichte hg VOI dems., Leipzlig 37-6/, ler 5961
Vgl StÄ 3, 411,8 (zu 45)
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entscheidende Frage, was mit denen passiert, die das nicht tun, wird mit dem 
Hinweis auf die Trennung von Spreu und Weizen beantwortet und damit, 
dass der Landesherr Zwietracht, Rotten und Aufruhr nicht dulden darf.26

Nach diesen zentralen Texten ist mein Eindruck, dass man keinesfalls so 
tun darf, als sei damals eine evangelische Landeskirche in Kursachsen mit Lu- 
thers Billigung schon ins Leben getreten. Luther wendet sich an den Fürsten 
als Christenmenschen und verlangt ihm einen Liebesdienst ab, den der Fürst 
als Obrigkeit auszuüben in der Lage ist. Aber auch von einem Widerspruch 
Luthers gegen die faktische Entwicklung hin zu einem evangelischen landes- 
herrlichen Kirchenregiment und zu landeskirchlichen Strukturen kann nicht 
die Rede sein. Die Weichenstellungen von 1527/28 hatten für Luther offen- 
sichtlich nur Versuchscharakter. Ausdrücklich sagt er in der Vorrede, man 
solle sich der Visitation unterwerfen, bis Gott durch den Heiligen Geist Bes- 
seres anfange.27 Es geht um erste tastende Schritte in einer Notsituation, nicht 
mehr. Dass Luther überhaupt diesen Weg wählt, scheint mir nur erklärlich vor 
dem Hintergrund des Bauernkriegs, der seine Überzeugung gestärkt hat, dass 
christliche Freiheit der Ordnung bedarf, die einen Missbrauch der Freiheit 
ausschließt. Auf diese Modifizierung der früheren Haltung Luthers komme 
ich zurück.

Wenn man auf die weitere Entwicklung des landesherrlichen Kirchen- 
regiments und auf die Festigung landeskirchlicher Strukturen in Kursachsen 
zu Lebzeiten Luthers schaut, dann sind zunächst die folgenden Etappen zu 
benennen: Visitation 1533/34 auf der Grundlage einer neuen Instruktion, Ein- 
führung der Pfarrer-Ordination durch Kurfürst Johann Friedrich 1535, Er- 
richtung des Wittenberger Konsistoriums 153928 und Einsetzung Nikolaus 
von Amsdorffs als evangelischer Bischof von Naumburg 1542. Ohne hier die 
mit diesen Etappen in Zusammenhang stehenden Probleme im einzelnen dis- 
kutieren zu können, ist darauf hinzuweisen, dass es sich verbietet, einzelne 
Stellungnahmen Luthers im Sinne einer kontinuierlichen Entwicklung syste- 
matisieren zu wollen. Nach meiner Überzeugung sah sich Luther bis zu sei- 
nem Tod im Blick auf äußere Formen der Kirchenorganisation und der Rol- 
le des Landesherrn in der Phase der Erprobung; die Notsituation der 1520er 
Jahre hat sich für ihn keineswegs aufgelöst. Noch bei seiner Überarbeitung 
des Unterrichts der Visitatoren im Jahr 1545 argumentierte er, die Reformver- 
Weigerung des Papsttums habe Fürsten, Herren und Städte gezwungen, selbst 
die Visitation und Reformation in die Hand zu nehmen.29 Der Landesherr 
erscheint als Mitarbeiter Gottes (cooperator dei), aber auch nicht als mehr.

26 V gl StA 3, 414,10 ff.
27 Vgl. StA 3, 414,8 f. Die ganze Problematik insgesamt zutreffend interpretiert bei Krumwiede 

(s. Anm. 11), 107-109.
28 Vgl. Helmar Junghans, Die Ausbreitung der Reformation von 1517 bis 1539, in: Das Jahrhun- 

dert der Reformation in Sachsen. Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft für Sächsische Kir- 
chengeschichte hg. von dems., Leipzig 22005,37-67, hier 59-61.

29 Vgl. StA 3,411,8 ff. (zu A 45).
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In diesem Zusammenhang ist e1n Brief des späten Luther Danıiel (Greiser
in Dresden VOIN 22 Oktober 1543 von Bedeutung, ın dem auf die CUuUe Lan-
desordnung des Herzogs Morıtz von Sachsen reaglerte, 1n der anderem
die Bestimmung enthalten WAar, ass unbelehrbare Sünder miıt Vorwissen der
Ortsobrigkeit gebannt und AuUuSs der Gemeinde ausgeschlossen werden sollten.
Bel Verachtung des Banns collte 1€es dem Herzog der seinen Beamten aNE-
zeigt werden. Erfolge binnen Monatsfrist keine Bekehrung, ollten die Be-
troffenen IN dem Land ausgewlesen werden.“® Der kandal dieser Regelung
liegt 1n Luthers Augen“” darin, dass der Kirchenbann als eine rein geistliche
Angelegenheit Von der Landesobrigkeit gleichsam usurpiert wird, ass die
Beamten sich eın A mt anmalsen, das sS1e Von ott nicht erhalten haben 1E
sollen sich{ die weltlichen inge kümmern und die geistlichen denjenigen
überlassen, die azu berufen sind. Theologisch gesprochen protestiert Luther

eıne Vermischung der beiden Regimente. War unier dem apsttum
aSS$S die Kirche mit der Politik vermischt wurde, vermischt der Teufel jetz'

die Politik mit der Kirche.
Ich breche dieser Stelle die Behandlung der faktischen Entwicklung ab

miıt der Feststellung, ass Luther in der Situation ach dem Bauernkrieg se1-
NECIMN Landesherrn auf der Basıs des gegebenen Notstandes das Recht einraum-

und die Pflicht auferlegte, der Kirche den Liebesdienst eines ordnenden
Eingreifens erwelsen. Das Recht des Landesherrn 1mM weltlichen Regiment,

Spaltung und Aufruhr vorzugehen, stand ur ihn ohnehin aufßer rage.,
Ebenso hielt aber seiner Überzeugung fest, ass die Regimente nicht
vermischt werden durften. Am Ende seines Lebens War wenigstens 1mM kon-
kreten Fall des Herzogs Moritz überzeugt, ass 1es geschehen WAarFr.

Luther und das Landeskirchentum.
Forschungsmeinungen un theologische Bewertung

Mıiıt diesen etzten Bemerkungen habe ich eine theologische Einordnung Von
Luthers Haltung ZU. Landeskirchentum und Zu. landesherrlichen KAIr-
chenregiment schon angedeutet. Die Jetzt behandelnde rage lautet, WwIie
sich Luthers Aussagen 1N konkreten kirchenpolitischen Situationen seinen
theologischen Grundentscheidungen verhalten. DIiese rage ist durchaus
stritten, die Literatur ist inzwischen unüberschaubar. Kontrovers diskutiert
werden dabei nicht I11UI die Einzelheiten der Interpretation, sondern auch die
grundsätzliche Frage, oD die dem landesherrlichen Kirchenregiment
stehenden, behördlich organislierten Landeskirchen, w1€e S1E sich se1lt dem
Jahrhundert herausbildeten, die Billigung Luthers hatten der zumindest mıit
selinen Überzeugungen 1n Einklang bringen sind.
S  S DIie herzogliche Ordnung in EKO 1/1 (S. AÄAnm. 16), 256-291 (Nr. 27} Vgl Krumwiede (S.

Anm. 11), 124-126
Zum Folgenden WA R 10, 4356 (Nr.
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In diesem Zusammenhang ist ein Brief des späten Luther an Daniel Greiser 
in Dresden vom 22. Oktober 1543 von Bedeutung, in dem er auf die neue Lan- 
desordnung des Herzogs Moritz von Sachsen reagierte, in der unter anderem 
die Bestimmung enthalten war, dass unbelehrbare Sünder mit Vorwissen der 
Ortsobrigkeit gebannt und aus der Gemeinde ausgeschlossen werden sollten. 
Bei Verachtung des Banns sollte dies dem Herzog oder seinen Beamten ange- 
zeigt werden. Erfolge binnen Monatsfrist keine Bekehrung, sollten die Be- 
troffenen aus dem Land ausgewiesen werden.30 Der Skandal dieser Regelung 
liegt in Luthers Augen31 darin, dass der Kirchenbann als eine rein geistliche 
Angelegenheit von der Landesobrigkeit gleichsam usurpiert wird, dass die 
Beamten sich ein Amt anmaßen, das sie von Gott nicht erhalten haben. Sie 
sollen sich um die weltlichen Dinge kümmern und die geistlichen denjenigen 
überlassen, die dazu berufen sind. Theologisch gesprochen protestiert Luther 
gegen eine Vermischung der beiden Regimente. War es unter dem Papsttum 
so, dass die Kirche mit der Politik vermischt wurde, vermischt der Teufel jetzt 
die Politik mit der Kirche.

Ich breche an dieser Stelle die Behandlung der faktischen Entwicklung ab 
mit der Feststellung, dass Luther in der Situation nach dem Bauernkrieg sei- 
nem Landesherrn auf der Basis des gegebenen Notstandes das Recht einräum- 
te und die Pflicht auferlegte, der Kirche den Liebesdienst eines ordnenden 
Eingreifens zu erweisen. Das Recht des Landesherrn im weltlichen Regiment, 
gegen Spaltung und Aufruhr vorzugehen, stand für ihn ohnehin außer Frage. 
Ebenso hielt er aber an seiner Überzeugung fest, dass die Regimente nicht 
vermischt werden durften. Am Ende seines Lebens war er wenigstens im kon- 
kreten Fall des Herzogs Moritz überzeugt, dass genau dies geschehen war.

3. Luther und das Landeskirchentum.
Forschungsmeinungen und theologische Bewertung

Mit diesen letzten Bemerkungen habe ich eine theologische Einordnung von 
Luthers Haltung zum Landeskirchentum und zum landesherrlichen Kir- 
chenregiment schon angedeutet. Die jetzt zu behandelnde Frage lautet, wie 
sich Luthers Aussagen in konkreten kirchenpolitischen Situationen zu seinen 
theologischen Grundentscheidungen verhalten. Diese Frage ist durchaus um- 
stritten, die Literatur ist inzwischen unüberschaubar. Kontrovers diskutiert 
werden dabei nicht nur die Einzelheiten der Interpretation, sondern auch die 
grundsätzliche Frage, ob die unter dem landesherrlichen Kirchenregiment 
stehenden, behördlich organisierten Landeskirchen, wie sie sich seit dem 16. 
Jahrhundert herausbildeten, die Billigung Luthers hatten oder zumindest mit 
seinen Überzeugungen in Einklang zu bringen sind.

30 Die herzogliche Ordnung in EKO 1/1 (s. Anm. 16), 286-291 (Nr. 27). Vgl. Krumwiede (s.
Anm. 11), 124-126.

31 Zum Folgenden s. WA.B 10,436 f. (Nr. 3930).
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Die Bandbreite der Äntworten ist grofß. Hans-Walter Krumwiede*“ hat 1n
eInem bis 1967 reichenden Forschungsüberblick ‚Zwel ypen der Auslegung  6653
unterscheiden wollen, WODEei der e  3} eher theologischen Gesichtspunkten
orlJlentierte Yypus, der durch die Namen Rudolt Sohm, arl oll und Pau/|
Drews repräsentiert wird, einer eher den en der kirchenpolitischen
Verhandlungen Orltentierten Interpretationslinie gegenübergestellt wird, als
deren Hauptrepräsentanten arl Rieker, Heinrich Hermelink und arl Muül-
ler identifiziert werden. Die unterschiedlichen uellenschwerpunkte üuhrten
in der alteren Forschung konträren Auffassungen ber Luthers Stellung
ZUT: Entstehung des landesherrlichen Kirchenregiments, mithin ZUT struk-
turellen Verfestigung e1INes Landeskirchentums. Während insbesondere ar|]
Müller die Auffassung vertral,;, „Luther habe die Entwicklung ZUT patriarcha-
lisch regierten erritorialkirche 7, Wal nicht als Ideallösung angesehen, S1€E aber
aufs (janze gesehen doch bejaht‘,““ verirat arl oll die Ansicht, Luther habe

diese Entwicklung „entschieden aber vergeblich protestiert.” Krum-
wiede selbst 11} diese Alternative dahingehend auflösen, ass für Luther und
die Wittenberger Reformatoren Theorien ber Kirchenrecht und Kirchenver-
fassung gar nicht ZUT Diskussion standen, sondern ass e galıZ praktische
Aufgaben für das Kirchenregiment sel, die dem Fürsten als Liebes-
dienst den T1sten ın die Hände gelegt wurden.

So richtig mMI1r erscheint, die reformationszeitlichen Probleme VOIl elner
späateren Entwicklungsstufe angehörenden inhaltlichen und begrifflichen
Aufladungen befreien und auf das reduzieren, Luther tatsäch-
ich ZiINg, scheint M1r Krumwiede och nicht alles gesagt haben, Wa
Luthers Haltung in diesem Zusammenhang ıst Meine eigene theo-
Jogische Bewertung möchte ich in sieben Punkten thesenartig skizzieren:”®

Luther Dezog politischen Fragen, denen auch die des landesherrli-
chen Kirchenregiments gezählt werden kann, durchweg VOoOIm transpolitischen,
nämlich theologischen Voraussetzungen her Stellung.”” Zu diesen theo-
logischen Voraussetzungen rechnen sind die ekklesiologischen Grundent-
scheidungen, die re VO allgemeinen Priestertum der Getauften und die
Zwei-Regimenten-Lehre.

Luthers ekklesiologische Grundüberzeugungen haben sich früh heraus-
gebildet, ach arl oll schon 1513.58 In der Kirche als einem gemischten
Körper (COrpus permixtum) ist die wahre, unsichtbare, durch das Wort 1iNns Le-

4J Krumwiede s Anm 11), 13—-47
A‚a U., 45

{A R0 dı1e Zusammenfassung VvVon Mullers Posıit10n: O., 261
45

40
o Adije Zusammenfassung Yl Halls Pasıtlon: eb

3r
Zum Folgenden Schnmeider (S. AÄAnm 10), 184 1221533
Armin Kohnle, Luther als BKerater 1mM politischen Bereich Zwölf Thesen, iM Lu)j (2009)
115-117, hier 115, These
arl Holl, DIe Entstehung VOIll Luthers Kirchenbegriff, in ders., Gesammelte Aufsätze Z

Kirchengeschichte, Luther, Tübingen 57927 288325
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Die Bandbreite der Antworten ist groß. Hans-Walter Krumwiede32 hat in 
einem bis 1967 reichenden Forschungsüberblick ״zwei Typen der Auslegung“33 
unterscheiden wollen, wobei der erste, eher an theologischen Gesichtspunkten 
orientierte Typus, der durch die Namen Rudolf Sohm, Karl Holl und Paul 
Drews repräsentiert wird, einer eher an den Akten der kirchenpolitischen 
Verhandlungen orientierten Interpretationslinie gegenübergestellt wird, als 
deren Hauptrepräsentanten Karl Rieker, Heinrich Hermelink und Karl Mül- 
1er identifiziert werden. Die unterschiedlichen Quellenschwerpunkte führten 
in der älteren Forschung zu konträren Auffassungen über Luthers Stellung 
zur Entstehung des landesherrlichen Kirchenregiments, mithin zur struk- 
turellen Verfestigung eines Landeskirchentums. Während insbesondere Karl 
Müller die Auffassung vertrat, ״Luther habe die Entwicklung zur patriarcha- 
lisch regierten Territorialkirche zwar nicht als Ideallösung angesehen, sie aber 
aufs Ganze gesehen doch bejaht“,34 vertrat Karl Holl die Ansicht, Luther habe 
gegen diese Entwicklung ״entschieden aber vergeblich protestiert“.35 Krum- 
wiede selbst will diese Alternative dahingehend auflösen, dass für Luther und 
die Wittenberger Reformatoren Theorien über Kirchenrecht und Kirchenver- 
fassung gar nicht zur Diskussion standen, sondern dass es um ganz praktische 
Aufgaben für das Kirchenregiment gegangen sei, die dem Fürsten als Liebes- 
dienst an den Christen in die Hände gelegt wurden.

So richtig es mir erscheint, die reformationszeitlichen Probleme von -  einer 
späteren Entwicklungsstufe angehörenden -  inhaltlichen und begrifflichen 
Aufladungen zu befreien und auf das zu reduzieren, worum es Luther tatsäch- 
lieh ging, scheint mir Krumwiede noch nicht alles gesagt zu haben, was zu 
Luthers Haltung in diesem Zusammenhang zu sagen ist. Meine eigene theo- 
logische Bewertung möchte ich in sieben Punkten thesenartig skizzieren:36

1. Luther bezog zu politischen Fragen, zu denen auch die des landesherrli- 
chen Kirchenregiments gezählt werden kann, durchweg von transpolitischen, 
nämlich theologischen Voraussetzungen her Stellung.37 Zu diesen theo- 
logischen Voraussetzungen zu rechnen sind die ekklesiologischen Grundent- 
Scheidungen, die Lehre vom allgemeinen Priestertum der Getauften und die 
Zwei-Regimenten-Lehre.

2. Luthers ekklesiologische Grundüberzeugungen haben sich früh heraus- 
gebildet, nach Karl Holl schon um 1513.38 In der Kirche als einem gemischten 
Körper (corpus permixtum) ist die wahre, unsichtbare, durch das Wort ins Le-

32 Krumwiede (s. Anm. 11), 13-47.
33 A.a.O., 45.
34 So die Zusammenfassung von Müllers Position: a. a. O., 261.
35 So die Zusammenfassung von Holls Position: ebd.
36 Zum Folgenden s. Schneider (s. Anm. 10), 51-84.122-133.
37 Armin Kohnle, Luther als Berater im politischen Bereich -  Zwölf Thesen, in: LuJ 76 (2009), 

115-117, hier 115, These 1.
38 Karl Holl, Die Entstehung von Luthers Kirchenbegriff, in: ders., Gesammelte Aufsätze zur 

Kirchengeschichte, Bd. 1: Luther, Tübingen 4/51927, 288-325.
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ben gerufene Kirche Von der SIE umgebenden außeren Kirche unterscheiden.
Außerlich nicht erkennbar, entscheidet der Glaube ber die Zugehörigkeit ZUT

wahren, ZUTE innerlichen Kirche, Geistkirche, die 1n der aufßeren Kirche vVer-

borgen liegt, aber wıe die aulßere Kirche schon 1er in dieser Welt eyxistliert. Au-
ere und innere Kirche sind CI1$ aufeinander bezogen. Die außere Kirche INUSS

geordnet se1N, ass die Predigt des Evangeliums als Grund des Glaubens
gewährleistet ist; 1e$ ist die Aufgabe der Bischöfe Unter dieser Voraussetzung
lehnt Luther die außere Kirche keineswegs ab, sondern mıisst ihr eine wichtige
Bedeutung

Ile in der außeren Kirche versammelten Getauften haben die Pflicht,
afur SOFSCH, ass uUurc die Predigt des Evangeliums der Glauben gestär.
wird. Dies ist der SInnn des allgemeinen Priestertums der Getauften, das keine
qualitative Unterscheidung der Höherwertung eıner (Gruppe zulässt, auch
nicht einer geistlichen Hierarchie der der Öbrigkeit.

Obwohl die beiden Kegımente grundsätzlich sind und 1M
geistlichen Regıiment allein die Verkündigung des Evangeliums malisgeblich
1st und weltliche Mittel nichts suchen haben, bleiben die Regimente auf-
einander bezogen Beide Sind Handlungsweisen Gottes muıt den Menschen.
em die Obrigkeit 1M weltlichen Kegıment den Frieden und die Ordnung
aufrechterhält, schafflt S1E zugleich den RKaum für die Predigt des Evangeliums,
ermöglicht CIE die Existenz der außeren WI1Ee der inneren Kirche Irgendwelche
besonderen Rechte der Obrigkeit Der die zußere Kirche sind damit Von Lu-
ther och nicht eingeräumt. Da der Fürst zugleich ein Christ ist, hat ledig-
ich Anteil den Rechten aller Christen und ist verpflichtet, das {un, Was

seines A mtes ist.
Luther hatte bis in die 1520er Jahre keineswegs die territoriale ene 1mM

1C sondern die einzeine Gemeinde. uch INn der Gemeinde liegen sichtbare
un unsichtbare Kirche ineinander. DDe Gründe, sich seıit Miıtte der
1520er re stärker den Fürsten zuwandte, sind zZu Teil schon genannt WOIL-
den Zusammenbruch der kirchlichen Strukturen, Verweigerung der Bischö-
fe, Aufruhr der Bauern. In dieser Not, ın der die Evangeliumspredigt gerade
nicht mehr gewährleistet WAäl, wandte sich den Landesherrn die rage
ist nu  — aber, ın welcher Eigenschaft.

Luthers Intention ist CS, den Fürsten als Christen anzusprechen, der der
Kirche einen Liebesdienst erweisen hat, weil azu besonders in der Lage
ist Insofern ist sicher die Auffassung richtig, ass c$5 bei Luther ein Refor-
mationsrecht des Fürsten 1im Sinne des etablierten lutherischen Landeskir-
chentums späaterer eıit nicht gibt, sondern lediglich eiINe „Pflicht ZUTX Reform
der Kirche auf das Wort s  1n , eine „Notpflicht des Fürsten als Christ“.” DIiese
Pflicht erstreckt sich allein auf die Ermöglichung der Evangeliumspredigt,
nicht auf den Eiınsatz VOIN Zwangsmitteln.

4G Zitate bei Schneider (S. Anm 10),
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ben gerufene Kirche von der sie umgebenden äußeren Kirche zu unterscheiden. 
Äußerlich nicht erkennbar, entscheidet der Glaube über die Zugehörigkeit zur 
wahren, zur innerlichen Kirche, zur Geistkirche, die in der äußeren Kirche ver- 
borgen liegt, aber wie die äußere Kirche schon hier in dieser Welt existiert. Äu- 
ßere und innere Kirche sind eng aufeinander bezogen. Die äußere Kirche muss 
so geordnet sein, dass die Predigt des Evangeliums als Grund des Glaubens 
gewährleistet ist; dies ist die Aufgabe der Bischöfe. Unter dieser Voraussetzung 
lehnt Luther die äußere Kirche keineswegs ab, sondern misst ihr eine wichtige 
Bedeutung zu.

3. Alle in der äußeren Kirche versammelten Getauften haben die Pflicht, 
dafür zu sorgen, dass durch die Predigt des Evangeliums der Glauben gestärkt 
wird. Dies ist der Sinn des allgemeinen Priestertums der Getauften, das keine 
qualitative Unterscheidung oder Höherwertung einer Gruppe zulässt, auch 
nicht einer geistlichen Hierarchie oder der Obrigkeit.

4. Obwohl die beiden Regimente grundsätzlich getrennt sind und im 
geistlichen Regiment allein die Verkündigung des Evangeliums maßgeblich 
ist und weltliche Mittel nichts zu suchen haben, bleiben die Regimente auf- 
einander bezogen. Beide sind Handlungsweisen Gottes mit den Menschen. 
Indem die Obrigkeit im weltlichen Regiment den Frieden und die Ordnung 
aufrechterhält, schafft sie zugleich den Raum für die Predigt des Evangeliums, 
ermöglicht sie die Existenz der äußeren wie der inneren Kirche. Irgendwelche 
besonderen Rechte der Obrigkeit über die äußere Kirche sind damit von Lu- 
ther noch nicht eingeräumt. Da der Fürst zugleich ein Christ ist, hat er ledig- 
lieh Anteil an den Rechten aller Christen und ist verpflichtet, das zu tun, was 
seines Amtes ist.

5. Luther hatte bis in die 1520er Jahre keineswegs die territoriale Ebene im 
Blick, sondern die einzelne Gemeinde. Auch in der Gemeinde liegen sichtbare 
und unsichtbare Kirche ineinander. Die Gründe, warum er sich seit Mitte der 
1520er Jahre stärker den Fürsten zuwandte, sind zum Teil schon genannt wor- 
den: Zusammenbruch der kirchlichen Strukturen, Verweigerung der Bischö- 
fe, Aufruhr der Bauern. In dieser Not, in der die Evangeliumspredigt gerade 
nicht mehr gewährleistet war, wandte er sich an den Landesherrn -  die Frage 
ist nun aber, in welcher Eigenschaft.

6. Luthers Intention ist es, den Fürsten als Christen anzusprechen, der der 
Kirche einen Liebesdienst zu erweisen hat, weil er dazu besonders in der Lage 
ist. Insofern ist sicher die Auffassung richtig, dass es bei Luther ein Refor- 
mationsrecht des Fürsten im Sinne des etablierten lutherischen Landeskir- 
chentums späterer Zeit nicht gibt, sondern lediglich eine ״Pflicht zur Reform 
der Kirche auf das Wort hin“, eine ״Notpflicht des Fürsten als Christ“.39 Diese 
Pflicht erstreckt sich allein auf die Ermöglichung der Evangeliumspredigt, 
nicht auf den Einsatz von Zwangsmitteln.

39 Zitate bei Schneider (s. Anm. 10), 76.



Luther un das Landeskirchentum 2

Hier beginnen aber die TODieme Wie sollte eine Obrigkeit, die von Lu-
ther Zzu Handeln aufgerufen wurde, unterscheiden können, ob der Fürst
als Christ der als Landesherr aglerte‘ Wie sollte der Unterschied erkennbar
bleiben zwischen dem ‚Wang ZzZu wahren Glauben, den Luther aDleANnn{te, und
der blofßsen Ermöglichung evangelischer Predigt durch Sicherung Von TI1E-
den und Ordnung, die aber die Unterdrückung altgläubiger Propaganda e1N-
schloss? Und Hätte Tuther nicht wIissen können, 2S$ die Fuürsten das in ihre
an gelegte Amt eines Notbischofs*® ergreifen würden, (1 als Teil ihrer
Landesherrschaft und nicht mehr {]  —_ als Christenmenschen auszuüben? Lu-
ther hat, vielleicht ungewollt, der taktischen Entwicklung Orschu geleistet.

Hınzu am, ass Philipp Melanc  on als zweıter malisgeblicher Theologe
der Wittenberger Reformation sich deutlicher als Luther ZUT Rolle der Obrig-
keit au ßerte: Der Furst als herausgehobenes (lied der Kirche (praecipuum
membrum ecclesiae), Wächteramt ber beide Tafeln des (Jesetzes, die Re-
ligionsfüursorge berechtigt auch ZUT Durchsetzung der wahren Lehre } Für
die weltere Entwicklung Walr nicht 11UT die Auffassung Luthers ma(ißgeblich,
sondern auch die seiner Mitstreiter.

Knapper Ausblick auf die weiıtere Entwicklung
So nımmt nicht under, 2ASS die faktische Entwicklung auf Luthers Unter-
scheidung des Fuüursten als Landesherr und des Fursten als Christenmenschen
keine Rücksicht ahm Wilie der erwähnte Brief VOonNn 1543 zeigt, ahm Luther
durchaus wahr, 4ass e1ne Vermischung der Regimente einNriss, die theo-
ogisch aADlennte Auf der anderen Seite hat seibst aber dieser Entwicklung
Vorschub geleistet und das entstehende Landeskirchentum auch keinen
oftfenen Widerstand geleistet. DIe rage INUSS rlaubt sSe1n, ob Luther vielleicht
Wwusste, 4ass CS der faktischen Entwicklung keine Alternative gab {1J)as Lan-
desfürstentum War die Lebensversicherung des evangelischen Kirchenwesens
1im Reich Kirchenregiment, Bürokratie und Verrechtlichung auf län-
BCIC Sicht der PreIis, den die reformatorischen Landeskirchen dafür zahlen
hatten.

Schlussthesen

Luthers Haltung ZUu entstehenden Landeskirchentum Wal theologisch
konsequent, In der kirchenpolitischen Prax1is aber weniger eindeutig. Die dia-
metral unterschiedlichen Bewertungen 1n der Forschung en ihren Girund
In dieser auf Luther selbst zurückgehenden Diskrepanz. Ich selbst halte des-

A(} Zum Begriff vgl. 53,
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7. Hier beginnen aber die Probleme. Wie sollte eine Obrigkeit, die von Lu- 
ther zum Handeln aufgerufen wurde, unterscheiden können, ob der Fürst 
als Christ oder als Landesherr agierte? Wie sollte der Unterschied erkennbar 
bleiben zwischen dem Zwang zum wahren Glauben, den Luther ablehnte, und 
der bloßen Ermöglichung evangelischer Predigt durch Sicherung von Frie- 
den und Ordnung, die aber die Unterdrückung altgläubiger Propaganda ein- 
schloss? Und: Hätte Luther nicht wissen können, dass die Fürsten das in ihre 
Hände gelegte Amt eines Notbischofs40 ergreifen würden, um es als Teil ihrer 
Landesherrschaft und nicht mehr nur als Christenmenschen auszuüben? Lu- 
ther hat, vielleicht ungewollt, der faktischen Entwicklung Vorschub geleistet.

Hinzu kam, dass Philipp Melanchthon als zweiter maßgeblicher Theologe 
der Wittenberger Reformation sich deutlicher als Luther zur Rolle der Obrig- 
keit äußerte: Der Fürst als herausgehobenes Glied der Kirche (praecipuum 
membrum ecclesiae), Wächteramt über beide Tafeln des Gesetzes, die Re- 
ligionsfürsorge berechtigt auch zur Durchsetzung der wahren Lehre41 Für 
die weitere Entwicklung war nicht nur die Auffassung Luthers maßgeblich, 
sondern auch die seiner Mitstreiter.

4. Knapper Ausblick auf die weitere Entwicklung

So nimmt es nicht Wunder, dass die faktische Entwicklung auf Luthers Unter- 
Scheidung des Fürsten als Landesherr und des Fürsten als Christenmenschen 
keine Rücksicht nahm. Wie der erwähnte Brief von 1543 zeigt, nahm Luther 
durchaus wahr, dass eine Vermischung der Regimente einriss, die er theo- 
logisch ablehnte. Auf der anderen Seite hat er selbst aber dieser Entwicklung 
Vorschub geleistet und gegen das entstehende Landeskirchentum auch keinen 
offenen Widerstand geleistet. Die Frage muss erlaubt sein, ob Luther vielleicht 
wusste, dass es zu der faktischen Entwicklung keine Alternative gab. Das Lan- 
desfürstentum war die Lebensversicherung des evangelischen Kirchenwesens 
im Reich. Kirchenregiment, Bürokratie und Verrechtlichung waren auf län- 
gere Sicht der Preis, den die reformatorischen Landeskirchen dafür zu zahlen 
hatten.

5. Schlussthesen

1. Luthers Haltung zum entstehenden Landeskirchentum war theologisch 
konsequent, in der kirchenpolitischen Praxis aber weniger eindeutig. Die dia- 
metral unterschiedlichen Bewertungen in der Forschung haben ihren Grund 
in dieser auf Luther selbst zurückgehenden Diskrepanz. Ich selbst halte des­

40 Zum Begriff vgl. WA 53,255,5 ff.
41 Die Stellen bei Schneider (s. Anm. 10), 78-81.
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halb die simple Alternative:; Bejahung der Ablehnung des Landeskirchen-
{ums nicht für hilfreich ZUTr Beschreibung der Haltung Luthers.

Wieder einmal zeigt sich die Schwierigkeit, Luthers Aussagen in eın SyS-
tem PTeESSEN, uch In der rage der rechten Ordnung der Kirche gab CS bei
ihm Entwicklungen, die Von der Gemeindeorientierung der Frühzeit und der
optimistischen Überzeugung Von der Selbstdurchsetzungskraft des (jottes-
wortes wegführten und ın den Appell die Hiılfe des Fürsten einmündeten.

Zum Schutz des Territorialfürstentums gab 1 evangelischen Bereich
während des Jahrhunderts keine Alternative. Die Landesherrschaft hat die
Chance SEeNUTZL, die die Reformation ihr bot

Ich komme Ende zurück auf meline Vorbemerkungen, ich
nächst die rage gestellt habe, wieviel Luther 1n den modernen lutherischen
Landeskirchen och steckt. Meine Antwort lautet‘: Weniger als MIr 1eD ist
DIe modernen Landeskirchen sind Produkte des und Jahrhunderts und
liegen ın ihrer rec  ichen Verfassung und ın ihrem Verwaltungsapparat weıt
jenselts dessen, Wa Luther sich vorstellen konnte. Dass Luther bei allem Sinn
für Ordnung den Summepiskopat, WI1e hbis 1915 bestand, der eın verrecht-
ichtes hierarchisch-administratives System, w1e WITr heute haben, gutgehei-
en hätte, bezweiflle ich, auch WE begrüßt hätte, ass Friede und Ord-
HUN in UILSCICIHH Land die Verkündigung des Evangeliums gewährleisten.
INan deshalb genere kann, 4ass das Iandesherrliche Kirchenregiment
der Rechts- und Kirchenlehre der Reformatoren „widerspreche ,“ steht auf
einNnem anderen Blatt Man annn in dieser rage nicht alle Reformatoren ber
eiınen Kamm scheren, und auch 1 Blick auf Luther möchte ich nicht von
einem Widerspruch reden, sondern Von eiıner Entwicklung, die weit ber das
hinausging, WASs Luther sich vorstellen konnte.

Meine 7z7weite Vorbemerkung sprach die Verunsicherung ob INan
sich auf Luther angesichts Sse1Ner problematischen Seliten heute och berufen
annn Ich Sapc Ja [)as Landeskirchentum der auf die Reformation folgenden
Jahrhunderte ist jedenfalls nicht auf Luthers Sundenregister seizen Lu-
ther ging VON einer christlichen Obrigkeit als Normalfall AauUusS, auch VON den
FYyYzessen staatlicher Gewalt 1 Jahrhundert konnte nichts WISsSenN Zur
Distanzierung VOomn Luther un! der Reformation gibt das lhema „Luther und
das Landeskirchentum“ keinen Anlass.

Die heutigen Landeskirchen ollten sich 117 1C. auf 2017 mut1ıg ihren
reformatorischen Wurzeln bekennen, allerdings ın dem Wissen, dass ZW1-
schen heute und damals 500 re liegen.
Proftfessor Dr. ÄArmin Kohnle, Iheol Fakultät, Institut für Kirchengeschichte,
Martin-Luther-Ring 3, Leipzig; E-Mai kohnle@rz.uni-leipzig.de
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halb die simple Alternative: Bejahung oder Ablehnung des Landeskirchen- 
tums nicht für hilfreich zur Beschreibung der Haltung Luthers.

2. Wieder einmal zeigt sich die Schwierigkeit, Luthers Aussagen in ein Sys- 
tem zu pressen. Auch in der Frage der rechten Ordnung der Kirche gab es bei 
ihm Entwicklungen, die von der Gemeindeorientierung der Frühzeit und der 
optimistischen Überzeugung von der Selbstdurchsetzungskraft des Gottes- 
wortes wegführten und in den Appell an die Hilfe des Fürsten einmündeten.

3. Zum Schutz des Territorialfürstentums gab es im evangelischen Bereich 
während des 16. Jahrhunderts keine Alternative. Die Landesherrschaft hat die 
Chance genutzt, die die Reformation ihr bot.

4. Ich komme am Ende zurück auf meine Vorbemerkungen, wo ich zu- 
nächst die Frage gestellt habe, wieviel Luther in den modernen lutherischen 
Landeskirchen noch steckt. Meine Antwort lautet: Weniger als mir lieb ist. 
Die modernen Landeskirchen sind Produkte des 19. und 20. Jahrhunderts und 
liegen in ihrer rechtlichen Verfassung und in ihrem Verwaltungsapparat weit 
jenseits dessen, was Luther sich vorstellen konnte. Dass Luther bei allem Sinn 
für Ordnung den Summepiskopat, wie er bis 1918 bestand, oder ein verrecht- 
lichtes hierarchisch-administratives System, wie wir es heute haben, gutgehei- 
ßen hätte, bezweifle ich, auch wenn er begrüßt hätte, dass Friede und Ord- 
nung in unserem Land die Verkündigung des Evangeliums gewährleisten. Ob 
man deshalb generell sagen kann, dass das landesherrliche Kirchenregiment 
der Rechts- und Kirchenlehre der Reformatoren ״widerspreche“,42 steht auf 
einem anderen Blatt. Man kann in dieser Frage nicht alle Reformatoren über 
einen Kamm scheren, und auch im Blick auf Luther möchte ich nicht von 
einem Widerspruch reden, sondern von einer Entwicklung, die weit über das 
hinausging, was Luther sich vorstellen konnte.

5. Meine zweite Vorbemerkung sprach die Verunsicherung an, ob man 
sich auf Luther angesichts seiner problematischen Seiten heute noch berufen 
kann. Ich sage: Ja. Das Landeskirchentum der auf die Reformation folgenden 
Jahrhunderte ist jedenfalls nicht auf Luthers Sündenregister zu setzen. Lu- 
ther ging von einer christlichen Obrigkeit als Normalfall aus, auch von den 
Exzessen staatlicher Gewalt im 20. Jahrhundert konnte er nichts wissen. Zur 
Distanzierung von Luther und der Reformation gibt das Thema ״Luther und 
das Landeskirchentum“ keinen Anlass.

6. Die heutigen Landeskirchen sollten sich im Blick auf 2017 mutig zu ihren 
reformatorischen Wurzeln bekennen, allerdings in dem Wissen, dass zwi- 
sehen heute und damals 500 Jahre liegen.

Professor Dr. Armin Kohnle, Theol. Fakultät, Institut für Kirchengeschichte, 
Martin-Luther-Ring 3,04109 Leipzig; E-Mail: kohnle@rz.uni-leipzig.de

42 Nikolaus Närger, Das Synodalwahlsystem in den deutschen evangelischen Landeskirchen im 
19. und 20. Jahrhundert, Tübingen 1988,22.


